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Ergebnisprotokoll zur Sitzung der Schulkonferenz am 02.07.2003

1. Information über die Bibliotheksbetreuung

Der Unterzeichner, der sich diesbezüglich an den Beschäftigungsträger, den Verein „Perspektive für die Region Bad Doberan“ e.V. sowie Bürgermeister und Landrat gewandt hatte, informiert die Schulkonferenz darüber, dass es gelungen ist, die bisher für die Betreuung der Schulbibliothek zuständige Fr. Eymann, deren Engagement nochmals lobend hervorgehoben wird, im Rahmen einer vom Arbeitsamt geförderten SAM-Maßnahme ab 01.05.2003 für weitere 2 Jahre mit der Bibliotheksbetreuung zu beauftragen. Sie arbeitet wöchentlich 35 Stunden, von denen 5 Stunden für ihre Weiterbildung vorgesehen sind.

Es wird nochmals auch allen anderen Beteiligten gedankt, die es ermöglicht haben, die bisherige qualifizierte Betreuung zumindest für den genannten Zeitraum sicherzustellen.

2. Mitteilung zur erfolgreichen Neuausrichtung der Fremdsprachenfolge

Herr Levetzow teilt mit, dass inzwischen seitens des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur die Bestätigung für die Neuausrichtung der Fremdsprachenfolge mit dem Angebot von Spanisch ab der 9. Klasse erfolgt ist.

Das Schulamt in Rostock bemüht sich nun um die Bereitstellung der erforderlichen Lehrkräfte.

Nachtrag:
Ein Lehrer für Spanisch kann seitens des Schulamtes nicht zur Verfügung gestellt werden. Der Unterricht ist allerdings dennoch gesichert, da im Friderico-Francisceum Gymnasium zu Bad Doberan (FFG) bis voraussichtlich Januar 2005 eine entsprechend ausgebildete Referendarin tätig ist, die die erforderlichen 5 Unterrichtsstunden absichert.

3. Unterrichtsversorgung in den vergangenen Schuljahren und Ausblick auf das Schuljahr 2003/2004

Der nach vorhergehendem Beschluss des Schulelternrates durch den Unterzeichner zur Sitzung der Schulkonferenz eingeladene Leiter des Schulamtes Rostock, Herr Brandt, hat leider unter Hinweis auf die derzeitigen intensiven Vorbereitungen zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung absagen müssen. 

Er hat allerdings gleichzeitig im Vorwege sein Erscheinen bereits zur nächsten Sitzung der Schulkonferenz am Dienstag, 09.09. zugesagt.

Der Unterzeichner nimmt Stellung zum Zustandekommen des Artikels in der OZ am 17.04.2003 unter dem Titel „Am Gymnasium fallen zu viel Stunden aus“, da dieser angeblich Kritik in Kreisen von Lehrern bzw. Eltern ausgelöst hatte.

Dieser Artikel basiert auf einem von der OZ gewünschten Gespräch mit dem Unterzeichner als dem Vorsitzenden des Schulelternrates nach einer vorherigen Unterredung der Redakteurin mit dem Schulleiter. 

Der Artikel ist inhaltlich absolut zutreffend, da der Unterzeichner der Redakteurin die relevanten Zahlen zur Sicherheit persönlich zur Verfügung gestellt hat. 

Zwar wird es – wie bisher - nicht das Mittel der ersten Wahl sein, die Probleme des FFG an die Öffentlichkeit zu tragen, allerdings dürfen Schwierigkeiten bei der Unterrichtsversorgung aus Sicht des Schulelternrates und des Unterzeichners ebenso nicht verschwiegen werden, um ggf. auch mit Hilfe einer Mobilisierung der Öffentlichkeit die berechtigten Interessen gerade dieser Schule durchzusetzen.

In der nachfolgenden Aussprache wird keine Kritik, sondern in Einzelfällen Zufriedenheit über das klare Ansprechen der vorhandenen Probleme geäußert.

Der Unterzeichner berichtet außerdem, dass er sich – entsprechend dem auf der letzten Sitzung der Schulkonferenz gefassten Beschluss – wg. der nicht zufriedenstellenden Unterrichtsversorgung schriftlich an das Schulamt in Rostock sowie an den Landeselternrat über den Kreiselternrat mit der Bitte um Stellungnahme bzw. Unterstützung gewandt hat. 

Eine Reaktion ist daraufhin bisher leider nicht erfolgt.

Es wird ausführlich über die derzeitige Situation der Unterrichtsversorgung diskutiert, die sich wie folgt darstellt:

· Die Reduzierungen im Bereich der Förderschulen wurden seitens des Ministeriums zurückgenommen, die erforderlichen Einsparungen erfolgen nunmehr in erster Linie an Gymnasien und Regionalschulen.

· Landesweit sollen ca. 200 erforderliche Lehrerstellen nicht finanziert sein, so dass daraus folgend ca. 3% der Unterrichtsversorgung an Regelschulen von vornherein nicht zur Verfügung stünden.

· Nach der vorläufigen Stundenzuweisung bedeutete dies im FFG das Fehlen von 2 Lehrern entsprechend ca. 3,6% der Unterrichtsstunden. Dabei sind derzeit ggf. anstehende Abordnungen oder Versetzungen noch nicht berücksichtigt.

· Nach Darstellung einer Ministeriumssprecherin sollen zur Realisierung der geplanten Reduzierung der Stundenzahl die Angebote im Bereich der Wahlpflichtfächer vermindert werden bzw. die Unterrichtsversorgung soll „straffer organisiert“ werden. 

Seitens der Schule wird hierzu allerdings die Befürchtung geäußert, dass dann im Wahlpflichtbereich ganze Angebote völlig gestrichen werden müssten, da schon jetzt der Unterricht vielfach auf Klassenbasis stattfindet. Überdies könnten dann sogar die Belegungsverpflichtungen und damit letztendlich das Abitur gefährdet sein.

In der allgemeinen Aussprache wird festgestellt, dass derzeit noch keine Aktivitäten der Schulkonferenz oder der jeweiligen Vertretungen von Lehrern, Schülern oder Eltern möglich sind, da die Entscheidung des Schulamtes zur Unterrichtsversorgung noch aussteht. Diese wird in den nächsten Wochen und damit voraussichtlich während der Ferienzeit getroffen werden, so dass zum Wiederbeginn des Unterrichts im neuen Schuljahr insoweit nicht mehr zu ändernde Fakten geschaffen sein werden.

Vorab soll versucht werden, die das FFG betreffenden Zahlen zur Unterrichtsversorgung möglichst frühzeitig zu erhalten, um dann auf der nächsten Sitzung der Schulkonferenz über evtl. weitere Maßnahmen entscheiden zu können.

Nachtrag:
Nach den dem FFG vom inzwischen von Schulamt tatsächlich zugewiesenen Unterrichtsstunden fallen vorab „nur“ 2% entsprechend 29 Unterrichtsstunden weg.

Die Kompensation dieser geringeren Stundenzuweisung erfolgt auf folgende Art und Weise:

· Verzicht auf den – freiwilligen – Förderunterricht in den Klassenstufen 5 und 6

· Zusammenlegung von Kursen in den Klassenstufen 12 und 13 

Als Folge werden Leistungskurse mit bis zu 22 Schülern bzw. Grundkurse mit bis zu 28 Schülern entstehen. 

Weitere – aufgrund der großen Kurse auch nicht mögliche – Zusammenlegungen bzw. Streichungen im Bereich des Wahlpflichtunterrichts sind dagegen nicht erforderlich.

4.Vorverlegen der Unterrichtsstunden an sogenannten „Brückentagen“

Mit dem auf Initiative der Schule auf die Tagesordnung gekommenen Punkt soll gemäß der Beschlussvorlage erstmals an einem „Brückentag“ im kommenden Schuljahr die Vorverlegung des an diesem Tag ausfallenden Unterrichts auf die drei davor liegenden Wochen erprobt werden.

Der Grund für diesen Vorschlag ist in der an derartigen Tagen – trotz bestehender Schulpflicht – äußerst geringen Teilnahme von Schülern am Unterricht zu sehen.

Danach sind in manchen Klassen gelegentlich deutlich weniger als die Hälfte der Schüler anwesend, so dass der Unterricht zwangsläufig später noch einmal wiederholt werden muss. 

Auch mussten mangels ausreichender Entschuldigungen inzwischen einige derartige Fälle zur weiteren Verfolgung und Durchsetzung der Schulpflicht dem Ordnungsamt übergeben werden.

Seitens der Schüler wird ein Gegenvorschlag dahingehend gemacht, dass der Unterricht am ausfallenden Tag durch einen sogenannten „Selbst gesteuerten Lerntag“ mit Hausaufgaben, die später kontrolliert werden, ersetzt werden sollte.

In der nachfolgenden Diskussion besteht Einigkeit dahingehend, dass die bestehende Schulpflicht keinesfalls „aufgeweicht“ werden sollte. Die Elternvertreter sagen der Schulleitung insoweit ihre volle Unterstützung zu.

Allerdings ist festzustellen, dass der zur Erprobung im kommenden Jahr vorgesehene Tag, Freitag, der 21.05., in den vergangenen Jahren stets durch entsprechende Nutzung eines der frei beweglichen Ferientage ohnehin kein Unterrichtstag war, so dass der Unterzeichner vorschlägt, die Diskussion und Entscheidung über die Erprobung einer Vorverlegung des Unterrichts an derartigen Tagen auf ein Schuljahr zu verlegen, in dem das Problem nicht mit Hilfe eines frei beweglichen Ferientages gelöst werden kann.

Dem wird einvernehmlich gefolgt; der Schulleiter bittet um Aufnahme eines Tagesordnungspunktes zur Schulpflicht in der nächsten Sitzung der Schulkonferenz.

5. Vorstellung der neuen Schulordnung nach Eröffnung der Cafeteria
Aufgrund von Problemen beim Kopieren der Vorlage kann der Schulkonferenz die aktualisierte Fassung der Schulordnung nicht vorgelegt werden. 

Diese soll nicht vom Projektkurs „Schulinternes Management“ erarbeitet worden sein, sondern wurde im Schülerrat bzw. mit Klassensprechern besprochen. Sie enthält augenscheinlich Passagen, über deren Verabschiedung in der Vergangenheit in der Schulkonferenz keine Einvernehmen erzielt werden konnte.

Deswegen und wg. der nicht vorliegenden Fassung, die auch die vorgeschlagenen Änderungen gegenüber der bisherigen Fassung kennzeichnen sollte, schlägt der Unterzeichner die Verschiebung der Vorstellung, Diskussion und Entscheidung gem. § 76 Abs. 7 Ziffer 5 SchulG M-V über die neue Schulordnung auf die nächste Sitzung der Schulkonferenz vor.

Dem Vorschlag wird einvernehmlich gefolgt.

6. Informationen aus der Arbeit von Kreis- und Landeselternrat

Herr Keuer informiert ausführlich über die Gremien der Elternräte auf den verschiedenen Ebenen, ihre Arbeitsbedingungen und Tätigkeiten:

· Kreiselternrat

Der Kreiselternrat, der einmal im Jahr bzw. nach Bedarf eine Vollversammlung abhält, hat einen aus 7 Mitgliedern bestehenden Vorstand. Er erhält keinerlei Mittel für seine Geschäftsführung.

Der Kreiselternrat wird seitens der Schulverwaltung angehört, seine Vorstellungen müssen allerdings nicht umgesetzt werden. Auch ein Einfluss auf den Kreistag ist schwer zu realisieren, zumal der Kreiselternrat z.B. nur anfänglich beratend in die Arbeit des Schulausschusses des Kreistages zur Schulentwicklungsplanung einbezogen war.

Hier sollte von jedem Wähler bei kommenden Kommunalwahlen stets auf die Wahl von in Sachen der Bildungspolitik kompetenten Kandidaten geachtet werden.

· Landeselternrat

Der Landeselternrat, dessen Vorstand aus 9 Mitgliedern besteht und der mit einer Geschäftsstelle und einer vom Land finanzierten Teilzeitkraft ausgestattet ist, führt im Jahr zwei Plenartagungen sowie schulart- bzw. themenbezogene Ausschusssitzungen durch.

Seine Einflussmöglichkeiten bestehen in der beratenden Mitarbeit in einigen Gremien, in Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen, Verordnungen u.ä. sowie in der Öffentlichkeitsarbeit aufgrund der Plenarsitzungen.

Der Landeselternrat verfügt über einen eigenen Internetauftritt unter der Adresse www.bildung-mv.de/ler/.

· Bundeselternrat

Der Bundeselternrat, dessen Vorstand aus 5 Mitgliedern besteht, führt im Jahr ebenfalls zwei Plenartagungen sowie schulartbezogene Ausschusssitzungen durch. Er hat eine Geschäftsstelle mit einer vom Land NRW freiwillig finanzierten Teilzeitkraft. 

Als Arbeitsgemeinschaft der Landeselternvertretungen fanden im letzten Jahr über 160 Lobby-Termine des Vorstandes statt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Vor- und Nachbereitung nicht von den Mitgliedern wie bei den Fraktionen der Parteien in Bund und Land auf wissenschaftliche Mitarbeiter delegiert werden kann, sondern selbst privat geleistet werden muss.

Die Ergebnisse der Arbeit des Bundeselternrates sind im Internet unter www.Bundeselternrat.de/Resolutionen/ nachzulesen.

6. Sonstiges

a) Nutzung des Nebengebäudes
Herr Levetzow informiert die Schulkonferenz darüber, dass die Raumkapazitäten des Nebengebäudes nach der aktuellen Entwicklung der Schülerzahlen des FFG voraussichtlich noch bis Ende des Schuljahres 2004/2005 erforderlich sein werden.

Das Problem des Insektenbefalls war bereits nach kurzer Zeit gelöst. 

Die Übermittlung von Informationen zum Nebengebäude erfolgt durch Mitnahme von Aushängen. Allerdings kann aufgrund der öffentlichen Zugänglichkeit des Nebengebäudes nicht verhindert werden, dass die Aushänge wie z.B. Vertretungspläne von den Aushangtafeln abgerissen werden. 

Hier sollte von allen Schülern und Lehrern im Nebengebäude auf solche Vorkommnisse geachtet werden, um die Verursacher möglichst ausfindig machen zu können.

b) Behandlung der Schule bzw. der Schüler im Artikel der OZ unter dem Titel „Auch eine Frage der Ehre“

Aus Sicht des Unterzeichners war noch einmal im Rückblick auf den inhaltlich unzutreffenden und im Stil äußerst unpassenden Artikel unter dem o.a. Titel einzugehen, in dem am 28.03.2003 unter der Rubrik „OZ meint“ ein Redakteur der OZ die Schüler des FFG angegriffen hat, weil diese sich nicht an der in der Unterrichtszeit am Vormittag stattfindenden Protestdemonstration gegen den Krieg im Irak am Donnerstag, 27.03.2003 beteiligt hatten.

Der Unterzeichner verdeutlichte, dass die Auffassung der Schüler, angesichts der ohnehin schon hohen Unterrichtsausfälle den Zeitpunkt für die Protestdemonstration auf eine möglichst wenig Unterricht kostende Zeit am Nachmittag zu verlegen, allen Respekt verdient und die volle Unterstützung der Schule und der Elternvertretung genießt.

So war – erfolglos – bereits im Vorfeld der Demonstration versucht worden, mit den anderen beteiligten Schulen einen – gemeinsamen – Nachmittagstermin zu fixieren.

Dass und warum sich die Schüler um eine Terminverlegung bemüht hatten, ist dem Redakteur auch nach dem Artikel von den Schülern in eindringlicher Form dargestellt worden, ohne dass dies ein für die Schüler erkennbares Einlenken des Redakteurs zur Folge gehabt hätte.

Auch hatten sich die Schüler in einem Leserbrief, der Schulleiter in einem Schreiben an den Geschäftsführer der OZ in Rostock und der Unterzeichner ebenfalls in einem Leserbrief an die OZ zu Wort gemeldet, um gegen die tendenziöse und unzutreffende Berichterstattung zu protestieren. Dies hatte dann den mit „Trauriger Rekord“ bezogen auf den Stundenausfall nicht ganz glücklich betitelten Kommentar am Wochenende 05./06.04. im „Thema der Woche“ zur Folge.

Ausdrücklich ist überdies dem Unterzeichner durch die OZ versichert worden, dass die in Rede stehende Meinungsäußerung nicht Stil der Zeitung sei und man zukünftig darauf achten werde, so etwas zu vermeiden.

Der Unterzeichner bittet die Schüler darum, sich von dem – hoffentlich in jeder Beziehung einmaligen – Erlebnis mit der Presse nicht entmutigen zu lassen und auch zukünftig auf offenen und vertrauensvollen Umgang zu setzen.

c) Wahlverfahren für die neuen Vertretungen der Schüler und Erziehungsberechtigten

Der Unterzeichner erinnert daran, dass mit dem Ablauf dieses Schuljahres auch die Wahlperiode der Vertretungen der Schüler und Erziehungsberechtigten endet, so dass Neuwahlen für die nächste 2-jährige Legislaturperiode erforderlich sind.

Für das Verfahren zur Neuwahl des Klassenelternrates gilt das folgende Verfahren:

· Sofern ein Wahlleiter in den Klassen vorhanden ist, lädt dieser, ansonsten der jeweilige Klassenlehrer bzw. vom Schulleiter bestimmte Lehrer in Klassenstufen ohne Klassenverband die Klassenelternversammlung ein.

· Die Wahlen haben bis spätestens 3 Wochen nach Unterrichtsbeginn, also bis zum 05.09.2003 zu erfolgen.

· Die Wahlen werden vom Einladenden geleitet und erfolgen, wenn dies nicht anders verlangt wird, durch Handzeichen. 

· Nach der Wahl des Vorsitzenden werden die weiteren Wahlen von diesem geleitet.

· Wählbar sind auch Abwesende, wenn diese vorher gegenüber dem Wahlleiter ihr Einverständnis erklärt haben.

Für das Verfahren zur Neuwahl des Vorstandes des Schulelternrates gilt das folgende Verfahren:

· Die Vorsitzenden der wie o.a. gewählten Klassenelternräte bilden den Schulelternrat. 

Der Schulelternrat wählt aus seiner Mitte

· einen Vorstand, dem ein Vorsitzender, zwei Stellvertreter und weitere bis zu 5 Elternvertreter angehören sowie 

· die Vertreter für die Schulkonferenz und die Fachkonferenzen

Im FFG entsendet der Schulelternrat 8 Vertreter zur paritätisch zu den Vertretern der Lehrer und der Schüler besetzten Schulkonferenz, die mit dem die gleiche Anzahl umfassenden Vorstand des Schulelternrates identisch sind.

· Die Wahlen haben bis spätestens 6 Wochen nach Unterrichtsbeginn, also bis zum 26.09.2003 zu erfolgen.

· Der Wahlen werden vom Wahlleiter geleitet. Nach der Wahl des Vorsitzenden werden die weiteren Wahlen von diesem geleitet.

· Die Wahlen der Vertreter für die Schulkonferenz und die Fachkonferenzen sind geheim und können in einem Wahlgang zusammen gefasst werden.

· Werden mehr Elternvertreter gewählt als nach der vorgesehenen Anzahl erforderlich, wurden diese bisher als Stellvertreter der gewählten Elternvertreter im Schulelternrat bzw. in der Schulkonferenz benannt.

· Wählbar sind auch Abwesende, wenn diese vorher gegenüber dem Wahlleiter ihr Einverständnis erklärt haben.

d) Termine

Abschließend wird auf die nachstehenden Termine hingewiesen:

· Sitzung des Vorstandes des Schulelternrates:

Dienstag, 26.08.2003 – 19.00h im Ratskeller

Die Schulleitung wird darum gebeten, dafür zu sorgen, dass an diesem Tag keine Klassenelternversammlung – zumindest in den Klassen der Kinder der Mitglieder des Vorstandes des Schulelternrates - stattfindet.

· Sitzung der Schulkonferenz:

Dienstag, 09.09.2003 – 19.00h in der Schule

· Sitzung des Schulelternrates zur Neuwahl der Mitglieder des Vorstandes/Vertreter der Erziehungsberechtigten in der Schulkonferenz:

Dienstag, 23.09.2003 – 19.00h in der Schule

Hufen
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